
Der Arbeitskreis Psychiatrische
Institutsambulanzen (AK PIA) in
Deutschland–Arbeitsweise und
Aktuelle Themen
!

Entstehung und Arbeitsweise
Der AK PIA gründete sich vor ca. 25 Jah-
ren, heute finden sich erfreulicherweise
regelmäßig 200–220 Teilnehmer aus al-
len Bundesländern bei den jährlichen ein-
tägigen Arbeitstreffen ein. So ist sicherge-
stellt, dass über 50% der PIAs in Deutsch-
land aus BDK und ackpa vertreten sind
und repräsentative Absprachen getroffen
werden können. Die große Beteiligung,
die Fülle der Themen und die z.T. bundes-
länderspezifischen PIA-relevanten Rege-
lungen machten es erforderlich, Länder-
sprecher zu etablieren, die Themen aus
den Regionen sammeln und Informatio-
nen bereitstellen. Bereits am Vortag der
Arbeitstreffen kommen die Länderspre-
cher zusammen, um aktuelle Themen zu
diskutieren und ein effizienteres Vorge-
hen während der Tagung zu ermöglichen.
Die Tagungen selbst bestehen in der Regel
aus einigen Plenarvorträgen zu vorab im
AK abgestimmten Themen und aus nach-
mittäglichen Workshops zur Vertiefung
dieser Inhalte und der Präsentation aus-
gewählter neuer und bewährter Versor-
gungsangebote. Wichtige Themen, Litera-
turhinweise und Informationen des AK
PIA finden sich auf der Homepage der
BDK (www.bdk-deutschland.de), Anfra-
gen können an die Sprecher über eine
zentrale Email-Adresse (bdk.pia@evkb.
de) gestellt werden.
Der AK PIA ist neben Informationsver-
mittlung und Beratung bei spezifischen
Fragen einzelner Kliniken, dem Austausch
über aktuelle fachliche und rechtliche Fra-
gen auch fachpolitisch und in bundeslän-
derbezogenen sowie nationalen Gremien
tätig.

Aktuelle Themen und Aktivitäten
des AK PIA
Ein in verschiedenen Variationen immer
wieder auftauchendes Thema ist die be-
sondere Stellung der PIA als Krankenhaus-
einrichtung in der psychiatrisch-psycho-

therapeutischen Versorgungslandschaft.
Bemerkenswerterweise wurde die PIA
auch gesondert im aktuellen Koalitions-
vertrag erwähnt. Diese besondere Stel-
lung resultiert aus dem originären gesetz-
lichen Auftrag zur Behandlung schwer
und chronisch Kranker mit komplexem
Hilfebedarf, der eine besondere intensive
Vernetzung mit den medizinischen und
psychosozialen Hilfesystemen zur Folge
hat. Demzufolge kommt der PIA häufig
auch eine Leit- und Clearingstellenfunk-
tion zu. Darüber hinaus haben sich an vie-
len PIAs Spezialkompetenzen entwickelt,
die die Diagnostik und Behandlung be-
sonderer Patientengruppen (z.B. ADHS,
komplexe Persönlichkeitsstörungen, ge-
rontopsychiatrische immobile Patienten)
z.T. mittels aufsuchender Behandlung
erst ermöglichen.
Der demografische Wandel, der zuneh-
mende Rückzug von niedergelassenen
Psychiatern in die Psychotherapie und
die neurologische Schwerpunktbildung
von Nervenarztpraxen haben insbesonde-
re in ländlichen Regionen zu einer erheb-
lichen Unterversorgung geführt, die bis-
her nur von PIAs aufgefangen werden
kann. Umso dramatischer wirken sich
derzeitige Schließungen von PIAs bzw.
einzelnen Ablegern aus, die räumlich
nicht an einen (teil-)stationären Bereich
angeschlossen sind. Aktuell ist dies in
Bayern der Fall, auch aus anderen Bundes-
ländern werden ähnliche Überlegungen
berichtet. Aktuell hat der Gemeinsame
Bundesauschuss beschlossen, die PIAs in
Deutschland jeweils mit einem halben
Kassensitz auf die ausgewiesenen Sitze
anzurechnen. Diese kaum nachvollziehba-
re Anrechnung spiegelt einen Versor-
gungsgrad der Bevölkerung vor, der real
nicht existiert, und kann in manchen Re-
gionen zu Wiederbesetzungssperren für
freiwerdende Sitze führen. Hier sind aus
dem AK bzw. den Gesellschaften BDK und
ackpa Initiativen gefordert, auf die verant-
wortlichen Politiker und Institutionen
einzuwirken, die gesetzliche Grundlage
für eine ausreichende Versorgung der Be-
völkerung zu schaffen oder verschärfende
Regelungen zurückzunehmen.

Nach der Gesetzesnovelle von 2000 (SGB
V §118,2) sowie erneut in den Jahren
2009/2010 war der AK an der Erstellung
und Aushandlung einer Rahmenverein-
barung PIA an Allgemeinkrankenhaus-
abteilungen (zwischen DKG, KBV und
GKV Spi) aktiv beteiligt, aktuell auch an
der Rahmenvereinbarung nach dem
neuen §118,3 für Psychosomatische PIAs.
Auch wenn die Verhandlungen derzeit
stocken, wird sich der AK über einen Ver-
treter weiter aktiv einbringen und im
Hintergrund die Entwicklung über kriti-
sche Inputs und Diskussionen begleiten.
Das Psych-Entgeltgesetz bzw. das PEPP-
System hat vor 2 Jahren über einen Prüf-
auftrag auch die PIAs erreicht. Zwischen
GKV SPi und DKG wurde wiederum unter
Beteiligung eines Vertreters des AK ausge-
handelt, welche Daten an die Krankenkas-
sen und an das InEK geliefert werden, um
eine Einbeziehung in das PEPP-System zu
prüfen (ob überhaupt und wenn ja wie).
Auch die Rolle der PIAs im Rahmen von
Modellvorhaben, seien es das Regional-
budget oder Integrierte Versorgungsan-
sätze, bedürfen der konstruktiven aber
auch kritischen Begleitung und Kommen-
tierung durch den AK, insbesondere um
Unter- und Fehlversorgung zu vermeiden.
Zusammenfassend ist der Arbeitskreis als
langjährig konsolidierte Größe inzwi-
schen sowohl dem bundesweiten Infor-
mationsaustausch verpflichtet als auch
eine feste Instanz zur psychiatriepoliti-
schen Weiterentwicklung ambulant-sta-
tionärer Strukturen.
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